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Die»© HauptVerhandlungen fanden im Sommer 1978 statt, 
Hisse Ausзаge, deren Kern besagt, da3 fsimäXioh-ae« 
gative Kräfte auf Grund der Hichtkenninis de« Verhand
lungstermins auch keine Reaktionen »eigen konnten, wird 
unter den gegenwärtigen und zukünftigen Lagobediogun« 
gen nioht «ehr getroffen werden können.

Sa ist generell davon auszugehen, daß der Gegner Kennt* 
nie über genaue Termine bevorstehender Haupt Verhandlungen 
erhält*

Ger gegenwärtig» Kennt niest and besagt, daß Sympathise n~ 
ten doreh Wahlverteidiger rechtzeitig über Verhandlung»« 
t ermine und «orte informiert werden.

Es muß in Rechnung gestellt werden, daß die feindlich« 
negativen Kräfte detaillierte Rechtskonntniese, bis 
hin au veröffentlichten Grund eat а ent scheid ungen der 
Rechtsprechung im Straf«, Strafprozeß« und Ordnungswi
drigkeit »recht besitzen und diese auch zu ihren Gunsten 
auszulegen wissen.

Gesicherte Kenntnisse des Mf 3 belegen, daß sich die 
Kräfte aus Gruppierungen, die ±ib Sinne politischer Unter
grund tätigkeit wirken, durch Personen mit umfangreichen 
Reohtskenntnissen beraten lassen und ihr Handeln und Ver
halten dementsprechend abstimmen.

Allein diese beiden Beispiele zeigen, daß es objektiv 
notwendig ist, eine neue Qualität der Sicherung der Vor
führung zu gerichtlichen Haupt Verhandlungen, zu e r r e ic h e n  

und durehsBusetzen,

In der Anweisung Kr. 3 /8 6  - Verführutigsanweisung des 

Leiters der Abteilung XIV - w ird  fe s fc g e lc g t ,  daß e in  

Grundsatz z u r  G e w ä h r le i s tu n g  von S ic h e r h e i t  und Ordnung


